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Ordnung zur Einstellung des Masterstudien-
gangs Orchesterspiel am Orchesterzentrum | 
NRW 
 
 
Aufgrund §§ 2 Absatz 4 und 56 des Gesetzes 
über die Kunsthochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz – 
KunstHG NRW) vom 13. März 2008 (GV.NRW S. 
195) – zuletzt neu gefasst durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Änderung des Kunsthochschulge-
setzes und zur Änderung weiterer Vorschriften im 
Hochschulbereich vom 25.03.2021 (GV.NRW S. 
331) – haben die Hochschule für Musik Detmold, 
die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, 
die Folkwang Universität der Künste und die 
Hochschule für Musik und Tanz Köln (Träger-
hochschulen des Orchesterzentrum | NRW) ge-
mäß der Empfehlung des Vorstandes des Or-
chesterzentrum | NRW vom 27.05.2024 folgende 
Ordnung zur Einstellung des Masterstudiengangs 
„Orchesterspiel“ am Orchesterzentrum | NRW 
erlassen: 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 
§ 2 Einschreibemöglichkeiten 
§ 3 Studien- und Prüfungsangebot, Außer-

krafttreten der Prüfungsordnung 
§ 4 Information der Studierenden 
§ 5 Inkrafttreten, Veröffentlichung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Einstellung des Mas-
terstudiengangs Orchesterspiel (M.Mus.) am 
Orchesterzentrum | NRW, zuletzt geregelt in den 
Prüfungsordnungen vom 27.02.2019 und 
30.04.2021 sowie die Aufhebung aller zum Zeit-
punkt der Verkündung dieser Ordnung noch gel-
tenden Prüfungsordnungen nebst Anlagen (Mo-
dulpläne, Modulbeschreibungen) für den genann-
ten Studiengang und aller weiteren sich hierauf 
beziehenden Regelungen in Ordnungen der Trä-
gerhochschulen (insbesondere bezüglich der 
Eignungsprüfung). 
 

§ 2 Einschreibemöglichkeiten 
Einschreibungen in den in § 1 genannten Studi-
engang waren letztmalig zum Wintersemester 
2024/25 möglich. Ab dem Sommersemester 
2025 werden keine neuen Studierenden in den 
Studiengang eingeschrieben. 
 

§ 3 Studien- und Prüfungsangebot, Außer-
krafttreten der Prüfungsordnung 

(1) Lehrveranstaltungen und (Wiederholungs-) 
Prüfungen nach der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Orchesterspiel am Orches-
terzentrum | NRW werden letztmalig zum Som-
mersemester 2027 angeboten. Danach können 
keine Prüfungsleistungen mehr zwecks Ab-
schlusses des Studiums in diesem Studiengang 
erbracht werden. 
(2) Mit Ablauf des Sommersemester 2027 tritt die 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Orchesterspiel am Orchesterzentrum | NRW 
außer Kraft. 
 

§ 4 Information der Studierenden 
(1) Die Studierenden des Masterstudiengangs 
Orchesterspiel am Orchesterzentrum | NRW 
werden durch die Webseiten des Orchesterzent-
rums sowie durch die Webseiten der Träger-
hochschulen über die Regelungen dieser Ord-
nung informiert. 
(2) Der Masterstudiengang Orchesterspiel am 
Orchesterzentrum | NRW wird mit Ablauf des 
30.09.2027 eingestellt. Nach Ablauf dieser Frist 
werden die Studierenden exmatrikuliert. 
 

§ 18 Inkrafttreten, Veröffentlichung 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
gabe im Verkündungsblatt der vier Trägerhoch-
schulen in Kraft. 
 
Ausgefertigt auf der Grundlage der Empfehlung 
des Vorstands des Orchesterzentrum | NRW vom 
27.05.2024, der Beschlüsse  
• des Fachbereichs 1 der Folkwang Universität 

der Künste in Essen vom 09.10.2024, 
• der Fachbereiche 1, 2 und 3 der Hochschule 

für Musik und Tanz in Köln vom 06.11.2024, 
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29.10.2024 sowie 16.10.2024 und des Se-
nats vom 27.11.2024, 

• des Fachbereichs 1 der Hochschule für Mu-
sik Detmold vom 15.10.2024, 

• des Fachbereichs Musik der Robert Schu-
mann Hochschule Düsseldorf vom 
27.11.2024 

sowie der Beschlüsse durch das Rektorat  
• der Folkwang Universität der Künste in Es-

sen vom 13.11.2024, 
• der Hochschule für Musik und Tanz in Köln 

vom 17.07.2024 
• der Hochschule für Musik Detmold vom 

23.10.2024, 
• der Robert Schumann Hochschule Düssel-

dorf vom 17.10.2024. 
 
 
Düsseldorf, den 29. November 2024 
 
 
 

Der Rektor 
der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 

 
 
 
 
 
 

Prof. Thomas Leander 
 


